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EGem Stadt Tangerhütte 
Bürgermeister 

Vorlage Nr.: BV 0517/2026 
öffentlich 

 
Amt/Geschäftszeichen: Amt für Verwaltungssteuerung Datum: 19.05.2026 
Bearbeiter: Kathleen Altmann Wahlperiode 2024 - 2029 

 
 

Beratungsfolge Termin Abstimmung  Ja | Nein | Enthaltung 

Ausschuss für Soziales, Bildung, 
Kultur und Sport 

08.06.2026 abw. Beschluss 
siehe Seite 3 

9  |    0    |  0 

Haupt-, Finanz- und 
Vergabeausschuss 

15.06.2026   

Stadtrat 24.06.2026   

 
 
 
Betreff: Antrag Ortschaft Bittkau - Antrag Basketball-Fläche 
 

 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Stadtrat möge beschließen, die Errichtung einer Basketballfläche auf dem Gelände des 
Jugendclubs Bittkau zu unterstützen.  
 
Der Bürgermeister wird beauftragt, einen entsprechenden Fördermittelantrag beim Land 
Sachsen-Anhalt im Rahmen des Förderprogramms für „Einrichtungen der Kinder- und 
Jugendarbeit“ zu stellen. 
 

 
 

 
Finanzielle Auswirkungen 
 

 

Kosten 
des Vorhabens 
 

 

Mittel bereits 
veranschlagt 

 

Deckungsvorschlag 
(wenn nicht veranschlagt) 
 
 

 Ja  Nein 

Jahr 2026  
EUR Produkt-Konto:  

ggf. Stellungnahme Kämmerei  

 

 
Anlagen:  
 

 
 
______________________    
Andreas Brohm 
Bürgermeister          Siegel 
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Begründung: 
 
Die Maßnahme umfasst: 

 die Herstellung einer befestigten Fläche von ca. 10 × 10 Metern, 

 die Pflasterung einschließlich erforderlicher Erd- und Unterbauarbeiten, 

 die Anschaffung und feste Installation eines Outdoor-Basketballkorbes, 

 sowie notwendige Nebenarbeiten zur sicheren Nutzung der Fläche. 
Die voraussichtlichen Gesamtkosten der Maßnahme belaufen sich auf ca. 15.000 €. 
 
Der Jugendclub Bittkau ist ein wichtiger Treffpunkt für Kinder und Jugendliche der Ortschaft. 
Um die Attraktivität des Geländes weiter zu erhöhen und zusätzliche Freizeitmöglichkeiten 
zu schaffen, soll auf dem Außengelände eine Basketballfläche errichtet werden. Mit der 
Maßnahme wird ein niedrigschwelliges Sport- und Bewegungsangebot geschaffen, das 
insbesondere Jugendlichen eine sinnvolle Freizeitgestaltung direkt vor Ort ermöglicht. 
Gleichzeitig stärkt das Vorhaben den Jugendclub als sozialen Treffpunkt und 
Begegnungsort. 
 
Das Land Sachsen-Anhalt stellt im Rahmen der Förderung von Einrichtungen der Kinder- 
und Jugendarbeit im Jahr 2026 insgesamt 15,45 Millionen Euro (davon 832.174,01€ für den 
Landkreis Stendal) zur Verfügung. Gefördert werden Investitionen zur Modernisierung und 
Ausstattung von Einrichtungen der offenen Kinder- und Jugendarbeit. Hierzu zählen auch 
Maßnahmen zur Verbesserung der Freizeit- und Bewegungsangebote. Für die Maßnahme 
entstehen nach aktueller Kostenschätzung folgende Aufwendungen: 
 
Outdoor-Basketballkorb (fest installiert): ca. 800 € bis 2.000 € 
Pflasterung und Herrichtung der Fläche (100 m²): ca. 9.000 € bis 15.000 € 
 
Ortschaftsrat der Ortschaft Bittkau 
Der Ortsbürgermeister 
 
Die Basketballfläche stellt eine nachhaltige Investition in die Kinder- und Jugendarbeit der 
Ortschaft Bittkau dar und trägt dazu bei, attraktive Freizeitangebote insbesondere im 
ländlichen Raum zu sichern und auszubauen. 
 
Stellungnahme der Verwaltung:  
 
Gern kann der Antrag im Rahmen der Ideenfindung, siehe MV 0515/2026 mit 
Berücksichtigung finden. Die Maßnahme an sich kann nicht einzeln beantragt werden. Laut 
4.5 der Verfahrensgrundsätze zur Gewährung von Zuwendungen für Investitionen zur 
Verbesserung der Infrastruktur in Einrichtungen der Jugendarbeit aus Mitteln des  
Sondervermögen Infrastruktur des Bundes sind förderfähig Vorhaben mit einem 
Investitionsvolumen von mindestens 50.000 Euro. 
 
Darüber hinaus ist zu beachten, dass die bis zum 30.06.2026 zu beantragenden 
Maßnahmen, auch bis Ende 2026 abgeschlossen sein müssen. Aufgrund des 
Maßnahmenumfanges in Verbindung mit der baulichen Ausführung im Außenbereich ist eine 
fristgerechte Umsetzung als kritisch zu bewerten.   
 
Es wird der Vorschlag unterbreitet, den Antrag der Ortschaft als Maßnahme im Rahmen der 
bestehenden Projektidee mit aufzunehmen und die Projektidee dann in zwei Teilen 
auszuführen. In 2026 erfolgen die Investitionen in Anschaffungen und in 2027 alle baulichen 
Maßnahmen, Maßnahmen 2027 wären bis zum 01.10.2026 zu beantragen. Somit gäbe es 
ein entsprechendes Zeitfenster für eine Umsetzung.  
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Änderungsantrag aus der Sozialausschusssitzung vom 08.06.2026 
 

Herr Wittwer stellt einen Änderungsantrag, der die Zustimmung des Ortschaftsrates als 
Bedingung für die weitere Behandlung des Beschlussvorschlags festlegt.  
Herr Fettback lässt über den Änderungsantrag abstimmen. 
Abstimmungsergebnis:  9x Ja,  0x Nein,  0x Enthaltung 
Herr Fettback bittet um Abstimmung der BV 0517/2026 mit dieser Änderung. 
Abstimmungsergebnis:  9x Ja,  0x Nein,  0x Enthaltung 
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